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1. Einrichten neue Kumulationsbasen 
 
Für die Abrechnung der Quellensteuer werden drei neue Kumulationsbasen verwendet. Damit die 
neuen Kumulationsbasen eröffnet werden können, müssen Sie sich zwingend im Abrechnungsjahr 
2021 befinden.  
 
Wählen Sie unter Kumulationsbasis rechte Maustaste und dann Standardvorgaben lesen. Markieren 
Sie die drei neuen Kumulationsbasen 041, 042 und 043 und übernehmen Sie diese mit OK.  
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2. Quellensteuerabrechnung im Monatsmodell (für 
alle Kantone ausser FR, GE, TI, VD und VS) 

2.1 Eröffnung neue Quellensteuer Lohnarten 
 

Für die Abrechnung der Quellensteuer im Monatsmodell werden die Lohnarten 1710, 1715 und 1716 
benötigt. Sie können diese Lohnarten eröffnen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf Lohnart 
klicken und Standardvorgaben lesen anwählen. Wählen Sie die Lohnarten aus und drücken auf OK. 
 

 
 
 
Im Register Allgemein unter «Daten der Abrechnungsart» stellen Sie die Lohnarten wie folgt ein: 
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Bei der Lohnart 1716 stellen Sie die Optionen 1 wie folgt ein. Diese Einstellungen werden für 
wöchentliche Auszahlungen des Stundenlohnes benötigt.  
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2.2 Zuweisung Kumulationsbasen für bestehende Lohnarten 
 
In einem nächsten Schritt werden die bestehenden Lohnarten (Zulagen) den neuen 
Basenkumulationen zugewiesen. Wichtig ist, dass Sie alle quellensteuerpflichtige Zulagen zuordnen, 
auch aperiodische Lohnarten und Ersatzeinkünfte.  
 
Regelmässig ausbezahlte Zulagen (z.B. Monatslohn, Stundenlohn) werden der Basis «040 
Quellensteuer-Basis» zugewiesen.  

 

 
 

 
Die Lohnart Stundenlohn wird zusätzlich zur Basis «040 Quellensteuer-Basis» der Basis «041 
Quellensteuer-Basis Menge» mit dem Kumulationsmode Menge zugewiesen.  
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Unregelmässig ausbezahlte Zulagen (z.B. Bonus) werden der Basis «040 Quellensteuer-Basis und 
042 Quellensteuer-Basis aperiodisch» mit dem Kumulationsmode Endbetrag zugewiesen.  

 

 
 

 
Es gibt Zahlungen die manchmal periodisch und manchmal aperiodisch verwendet werden (z.B. 
Unfall-Taggelder). In diesem Fall muss von der Lohnart eine Kopie erstellt werden und auf der 
aperiodisch ausbezahlten Lohnart die Quellensteuerbasis aperiodisch zugeordnet werden.  
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2.3 Anpassungen im Personalstamm 
 
Beim Personalstamm im Register Quellensteuer muss die Auszahlungsperiode definiert werden. 
Dieses Feld muss für alle quellensteuerpflichtigen Personen einzeln ausgefüllt werden. 
 
Die Auszahlungsperiode «Monatlich» wird dann verwendet, wenn die Lohnauszahlung «monatlich» 
oder «übermonatlich» (z.B. halbjährlich) erfolgt. Dies ist der Normalfall.  
 
Die Auszahlungsperiode «wöchentlich» wird nur für wöchentliche Auszahlungen von Stundenlöhnen 
verwendet, hauptsächlich für die Auszahlung von Löhnen in der Personalleihe. Für jede Auszahlung 
muss ein eigener Lohnlauf erstellt werden.  
 

 
 
Ebenfalls muss im Personalstamm im Register Quellensteuer im Feld ĂAndere Aktivitªtenñ pro 
quellensteuerpflichtigen Mitarbeiter die entsprechende Auswahl erfolgen (wichtig für ELM-Meldung). 
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Im Personalstamm im Register Lohnstrukturerhebung müssen bei den entsprechenden Personen 
unregelmässige Pensen markiert werden. In diesem Fall wird der Medianlohn aus der 
Quellensteuertabelle für den entsprechenden Tarifcode als satzbestimmendes Einkommen 
verwendet.  
 

 
 
 
In einem weiteren Schritt weisen Sie dem Mitarbeiter im Personalstamm die Lohnarten für den 
Quellensteuerabzug zu.  
 
Monatliche Auszahlungen: 
 

 
 
 
Nicht monatliche Auszahlungen oder Korrekturen:  
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3. Quellensteuerabrechnung im Jahresmodell 

(für die Kantone FR, GE, TI, VD und VS) 

3.1 Eröffnung neue Quellensteuer Lohnarten 
 

Für die Abrechnung der Quellensteuer im Jahresmodell werden die Lohnarten 1717 und 1718 
benötigt. Sie können diese Lohnarten eröffnen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf Lohnart 
klicken und Standardvorgaben lesen anwählen. Wählen Sie die Lohnarten aus und drücken auf OK. 
 

 
 
 
Im Register Allgemein unter «Daten der Abrechnungsart» stellen Sie die Lohnarten wie folgt ein: 
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Bei der Lohnart 1718 stellen Sie die Optionen 1 wie folgt ein. Diese Einstellungen werden für 
wöchentliche Auszahlungen des Stundenlohnes benötigt.  
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3.2 Zuweisung Kumulationsbasen für bestehende Lohnarten 
 
In einem nächsten Schritt werden die bestehenden Lohnarten (Zulagen) den neuen 
Basenkumulationen zugewiesen. Wichtig ist, dass Sie alle quellensteuerpflichtige Zulagen zuordnen, 
auch aperiodische Lohnarten und Ersatzeinkünfte.  
 
Regelmässig ausbezahlte Zulagen (z.B. Monatslohn, Stundenlohn) werden der Basis «040 
Quellensteuer-Basis» zugewiesen.  

 

 
 

 
Die Lohnart Stundenlohn wird zusätzlich zur Basis «040 Quellensteuer-Basis» der Basis «041 
Quellensteuer-Basis Menge» mit dem Kumulationsmode Menge zugewiesen.  
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Unregelmässig ausbezahlte Zulagen (z.B. Bonus) werden der Basis «040 Quellensteuer-Basis und 
042 Quellensteuer-Basis aperiodisch» mit dem Kumulationsmode Endbetrag zugewiesen.  

 

 
 

 
Es gibt Zahlungen die manchmal periodisch und manchmal aperiodisch verwendet werden (z.B. 
Unfall-Taggelder). In diesem Fall muss von der Lohnart eine Kopie erstellt werden und auf der 
aperiodisch ausbezahlten Lohnart die Quellensteuerbasis aperiodisch zugeordnet werden.  
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3.3 Anpassungen im Personalstamm 
 
Beim Personalstamm im Register Quellensteuer muss die Auszahlungsperiode definiert werden. 
Dieses Feld muss für alle quellensteuerpflichtigen Personen einzeln ausgefüllt werden. 
 
Die Auszahlungsperiode «Monatlich» wird dann verwendet, wenn die Lohnauszahlung «monatlich» 
oder «übermonatlich» (z.B. halbjährlich) erfolgt. Dies ist der Normalfall.  
 
Die Auszahlungsperiode «wöchentlich» wird nur für wöchentliche Auszahlungen von Stundenlöhnen 
verwendet, hauptsächlich für die Auszahlung von Löhnen in der Personalleihe. Für jede Auszahlung 
muss ein eigener Lohnlauf erstellt werden.  
 

 
 
Ebenfalls muss im Personalstamm im Register Quellensteuer im Feld ĂAndere Aktivitªtenñ pro 
quellensteuerpflichtigen Mitarbeiter die entsprechende Auswahl erfolgen (wichtig für ELM-Meldung). 
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Im Personalstamm im Register Lohnstrukturerhebung müssen bei den entsprechenden Personen 
unregelmässige Pensen markiert werden. In diesem Fall wird der Medianlohn aus der 
Quellensteuertabelle für den entsprechenden Tarifcode als satzbestimmendes Einkommen 
verwendet.  
 

 
 
 
In einem weiteren Schritt weisen Sie dem Mitarbeiter im Personalstamm die Lohnarten für den 
Quellensteuerabzug zu.  
 
Monatliche Auszahlungen: 
 

 
 
 
Nicht monatliche Auszahlungen oder Korrekturen:  
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4.  Spezialfälle für Monats- und Jahresmodell 

4.1 Abrechnung einer Person mit weiteren Einkünften 
 
Sofern eine Person weitere Einkünfte hat (z.B. zweiter Arbeitgeber, IV-Renten, etc.) muss zusätzlich 
im Personalstamm das Register weitere Einkünfte ausgefüllt werden (Bsp. Anstellung 50% 
Arbeitgeber 1 und Anstellung 50% Arbeitgeber 2). Wichtig ist, dass Sie im Register Optionen den 
Beschäftigungsgrad für den Arbeitgeber 1 richtig erfasst haben.  
 

 
 
 
Sofern eine Person weitere Einkünfte hat, jedoch keine Auskunft darüber erteilt, muss dies wie folgt 
erfasst werden.  
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4.2 Abrechnung mit Auslandtage 
 
Sofern ein Arbeitnehmer im abzurechnenden Monat einzelne Tage im Ausland geleistet hat, so muss 
im Personalstamm unter den Optionen die Arbeitstage effektiv und die in der Schweiz geleisteten 
Arbeitstag (Arbeitstage CH) erfasst werden.  
 

 
 
 
Alternativ kann die Eingabe auch in den variablen Lohndaten im Register Status erfolgen.  
 

 
 
 
Ebenfalls muss in den variablen Lohndaten die Lohnarten der Zuweisungsperiode zugeordnet werden.  
 

 
 
Vorjahr, falls Zahlung für das Vorjahr gilt. 
Jahr, falls Zahlung für das ganze Jahr gilt. 
Lohnlauf, falls Zahlung für den aktuellen Lohnlauf gilt. 
 


